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Antrag nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz vom 15.12.2020

███████████████████

am  15.12.2020 haben  Sie  per  E-Mail  einen  Antrag  auf  Zugang  zu  Informationen  nach  dem 
Hamburgischen  Transparenzgesetz (HmbTG) gestellt. Ihre  Anfrage  ist  der  oben  genannten 
Dienststelle zur Bearbeitung und Beantwortung zugeleitet worden.

In Ihrem Antrag auf Informationszugang gemäß § 1 Abs. 2 HmbTG bitten Sie, Ihnen mitzuteilen, 
auf welcher Grundlage das absolute Halteverbot am Hainholzweg eingerichtet wurde und wer dies 
veranlasst hat. Eine Konkretisierung, auf welchen Straßenabschnitt sich Ihr Antrag bezieht, erfolgt 
nicht. 

Für den Hainholzweg wurden im Jahr 2020 insgesamt vier straßenverkehrsbehördliche 
Anordnungen zu Halteverboten erlassen. Die entsprechenden Dokumente sind diesem Schreiben 
als Anlage beigefügt.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zum parlamentarischen Auskunftsrecht das Recht 
auf Informationszugang nach dem HmbTG nicht die Beantwortung von Fragen umfasst.

Mit freundlichen Grüßen
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